
 

Stand 12/2021 Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH Seite 1 von 2 

 

 

 

1. Netzentgelte für Kunden mit Leistungsmessung 

1.1 Jahresleistungspreissystem 

Leistungspreissystem 

für Entnahme mit 

Leistungsmessung 

Jahresbenutzungsdauer 

< 2.500 h/a ≥ 2.500 h/a 

Leistungspreis 

€/kW und Jahr 

Arbeitspreis 

ct/kWh 

Leistungspreis 

€/kW und Jahr 

Arbeitspreis 

ct/kWh 

Mittelspannungsnetz 9,25 5,51 123,69 0,93 

Umspannung MS/NS 10,33 5,85 127,58 1,16 

Niederspannungsnetz 11,33 6,02 97,32 2,58 

 

 

1.2 Monatsleistungspreissystem entsprechend StromNEV § 19 

Monatsleistungspreissystem 

für Entnahme mit Leistungsmessung 

Leistungspreis 

€/kW und Jahr 

Arbeitspreis 

ct/kWh 

Mittelspannungsnetz 20,62 0,93 

Umspannung MS/NS 21,26 1,16 

Niederspannungsnetz 16,22 2,58 

 

 

2. Netzentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung 

Netzpreise für Entnahme 

ohne Leistungsmessung 

Grundpreis 

€/Jahr 

Arbeitspreis 

ct/kWh 

Kleinkunden 49,80 5,38 

unterbrechbare Verbrauchseinrichtung - 2,70 

 

 

3. Messstellenbetrieb (MSB) 

3.1 MSB mit Lastgangmessung 

Messstellenbetrieb mit Lastgangmessung 
Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde 

€/Jahr 

Mittelspannung 808,19 

Niederspannung 204,86 
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3.2 MSB ohne Lastgangmessung 

Messstellenbetrieb ohne Lastgangmessung 
Preis je Messeinrichtung bzw. Kunde 

€/Jahr 

Drehstromzähler 10,78 

Zweitarifzähler 14,26 

Wechselstromzähler 10,78 

Smart Meter basic 15,22 

Wandlersatz 18,36 

 

 

4. Preise für Mehr-/Mindermengenausgleich bei Kunden ohne Leistungsmessung 

Das Entgelt für Mehr-/Mindermengenausgleich deckt nur die reine Energielieferung bzw. den reinen 

Energiebezug und wird nach der Rechnungslegung entsprechend Netzentgeltverordnung ermittelt. 

 
 

5. Zusätzliche Zählerablesung auf Wunsch des Lieferanten 

nach Aufwand 36,00 €/Stunde 

 
 

6. Konzessionsabgabe 

Entsprechend der Konzessionsabgabeverordnung vom 09.01.1992 und der Änderung vom 22.07.1999 

werden die jeweils gültigen Höchstbeträge entsprechend den jeweiligen Einwohnerzahlen der Gemeinden 

erhoben. Die Konzessionsabgabe ist in der jeweils gültigen Höhe den Netznutzungsentgelten 

hinzuzurechnen. Bei Veränderung der Höhe der Konzessionsabgaben ist die SWSZ Netz GmbH zur 

Anpassung berechtigt. 

 
 

7. Vorgelagerte Netze 

In den o.g. Netzpreisen sind die Netzkosten der vorgelagerten Netzbetreiber (TEN Thüringer Energienetze 

GmbH & Co. KG und 50Hertz Transmission GmbH) im Rahmen der Kostenwälzung enthalten. 

 
 

8. Umsatzsteuer 

Die Preise in dieser Anlage sind Nettopreise und erhöhen sich um die Umsatzsteuer in jeweils gültiger 

Höhe. Bei Veränderung der Steuersätze ist die SWSZ Netz GmbH zur Anpassung berechtigt. 

 
 
 


